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MITARBEITER-INFORMATION:  

AKTUALISIERUNG ZUM FUSSSCHUTZ (DGUV 112-191) 

Stand: Februar 2026 

 

Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz ist unser höchstes Gebot. Aufgrund einer umfassenden 

Neufassung der gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Regel 112-191) zum Februar 

2026 ergeben sich für Ihren persönlichen Fußschutz wichtige Änderungen, die ab sofort 

verbindlich sind. 

Bitte beachten Sie die folgenden drei Kernpunkte, um Ihren Versicherungsschutz und 

Ihre Gesundheit nicht zu gefährden: 

 

1. Private Einlegesohlen sind strikt untersagt  

Es ist gesetzlich verboten, private orthopädische Einlegesohlen in Ihre Sicherheitsschuhe 

einzulegen. Durch das Einlegen privater Sohlen erlischt die zertifizierte Schutzfunktion 
des Schuhs (CE-Kennzeichnung), da wichtige Merkmale wie die Antistatik oder die Rest-

Höhe der Zehenschutzkappe verändert werden. Sollten Sie orthopädische Anpassungen 

benötigen, sprechen Sie uns bitte direkt an; wir stellen Ihnen ein baumustergeprüftes 

System zur Verfügung. 

 

2. Einführung der neuen S7-Sicherheitsklasse  

Mit der Neuregelung wird für viele Tätigkeitsbereiche die neue Sicherheitsklasse S7 

verpflichtend. Diese Schuhe bieten einen deutlich höheren Schutz gegen Nässe und 
mechanische Einwirkungen. Wir prüfen derzeit alle Einsatzbereiche und werden die PSA 

bei Bedarf schrittweise auf den neuen Standard umstellen. 

 

3. Neue Kriterien für den Austausch (Verschleiß) 

Die DGUV definiert seit Februar 2026 klare Kriterien, wann ein Sicherheitsschuh 
zwingend ausgesondert werden muss:  

SICHERHEIT NEU DENKEN 
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• Profiltiefe: Wenn das Sohlenprofil an einer Stelle weniger als 2 mm beträgt. 

• Beschädigungen: Bei tiefen Rissen im Obermaterial oder wenn die 

Zehenschutzkappe sichtbar wird. 

• Sohlendefekt: Wenn die Sohle Ablösungen zeigt oder die 

Dämpfungseigenschaften spürbar nachlassen. 

 

Ihre Mitwirkungspflicht  

Bitte prüfen Sie Ihren Fußschutz regelmäßig auf diese Mängel. Sollten Ihre Schuhe die 

oben genannten Kriterien erfüllen, sind Sie verpflichtet, dies umgehend Ihrer 
Führungskraft zu melden, damit ein fachgerechter Austausch erfolgen kann. 

 

 

Sicherheit ist nicht alles – aber ohne Sicherheit ist 

alles andere Nichts. 
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